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BEDINGUNGEN
VERBOTENE MATERIALIEN
Sonderabfälle	wie	Batterien,	Chemikalien,	Flüssigkeiten	wie	
Lacke,	Farben	usw.	sowie	explosive	Materialien	und	Kadaver	
dürfen	nicht	in	Mulden	/	Container	deponiert	werden.

ÜBERLADEN
Die	 Mulde	 darf	 nur	 bis	 zur	 Oberkante	 beladen	 werden.	 Das	
Überfüllen	der	Mulde	ist	verboten.	Es	gelten	die	Bestimmun-
gen	des	Strassenverkehrsgesetzes.	Arbeitsaufwände	für	eine	
korrekte	Beladung	werden	nach	Regie	tarif	verrechnet.

SCHÄDEN
Für	 Schäden	 aufgrund	 von	 unsachgemässem	 Umgang	 mit	
Mulden,	 an	 Mulden	 und	 anderen	 Einrichtungen	 haftet	 der		
Kunde.	 Für	 Schäden,	 die	 aufgrund	 ungenügender	 Platz-	
verhältnisse	 sowie	 bei	 unzureichenden	 Schutzmassnahmen	
gemäss	Bauarbeitenverordnung,	BauAV	kundenseitig	an	Ab-
stell-	und	Manövrierpunkten	entstehen,	haftet	der	Kunde.

WARTEZEITEN
Im	 Transportpreis	 ist	 eine	 maximale	 Umschlagszeit	 von		
15	 Minuten	 enthalten.	 Wartezeiten	 über	 15	 Minuten	 werden		
gemäss	Wartezeittarif	verrechnet.

MULDEN VERSTELLEN
Das	 Verstellen	 von	 Sprossmulden	 wird	 gemäss	 Regietarif		
verrechnet.

TRANSPORTE IN UNTERNEHMERDEPONIE
Für	das	Transportieren	von	Muldengut	zu	einer	Abkippstelle	
nach	 Kundenwunsch	 innerhalb	der	 Zonen	1	–	3	 wird	ein	 Zu-
schlag	von	CHF	200.–	pro	Transport	in	Rechnung	gestellt.

MATERIALDEKLARATION
Der	 Kunde	 verpflichtet	 sich,	 den	 Muldeninhalt	 wahrheits-	
gemäss	 anzugeben	 und	 gegebenenfalls	 je	 nach	 Material		
vorgängig	 schriftlich	 zu	 deklarieren.	 Der	 Chauffeur	 stellt		
für	 jede	 Leistungserbringung	 einen	 Transportschein	 mit		
den	entsprechenden	Angaben	aus.	Der	Kunde	bestätigt	die		
Angaben	mit	seiner	Unterschrift.	Ist	der	Kunde	nicht	auf	der	
Baustelle	aufzufinden,	gelten	die	Angaben	des	Chauffeurs.

STELLDAUER
Die	 Stellung	 von	 Mulden	 gilt	 für	 30	 Tage.	 Für	 längere	 Zeit-		
räume	kann	eine	Mietgebühr	erhoben	werden.

SIGNALISATION
Für	das	Signalisieren	der	Mulden	sowie	für	die	Beschaffung	
der	Bewilligung	für	den	Muldenabstellplatz	ist	der	Kunde	ver-
antwortlich.

CONTROLLING
Entsorgungsnachweise,	zusätzliche	Dokumentationen	
(wie	LEED,	Minergie)	oder	das	Ausstellen	von	VeVA-Begleit-
scheinen	werden	verrechnet.

BAR- / KARTENZAHLUNG, RECHNUNG
Die	 Bezahlung	 in	 bar	 oder	 mit	 Zahlungskarte	 erfolgt	 bei		
Lieferung	der	leeren	Mulde	direkt	an	den	Chauffeur	oder	im	
Onlineshop.	Die	Bezahlung	auf	Rechnung	basiert	auf	monat-	
licher	Rechnungs	stellung.

AGB,	Spross	Muldenservice	AG	/	Debag	AG	Zürich

yannik.stauffer
Rechteck


